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Der Hoch- und Fachschulrat als beratendes gesell
schaftliches Organ des Ministers für Hoch- und 
Fachschulwesen unterstützt ihn bei der Wahrneh
mung seiner Verantwortung für eine einheitliche 
Hochschulpolitik durch die Beratung hochschulpoli- 
tischer Grundsatzfragen, durch die Vorbereitung von 
Entscheidungen für die Planung und Leitung des 
Hochschulwesens und für die Zusammenarbeit mit 
anderen Bereichen der Volkswirtschaft.
Zur Lösung seiner Aufgaben muß das Ministerium 
für Hoch- und Fachschulwesen eine enge Zusam
menarbeit mit dem Forschungsrat, dem Ministe
rium für Wissenschaft und Technik und anderen 
zentralen staatlichen und wirtschaftsleitenden Or
ganen herbeiführen. Das. Ministerium für Wissen
schaft und Technik und der Forschungsrat der 
Deutschen Demokratischen Republik haben die Auf
gabe, die Prognosen über die Entwicklung von 
Wissenschaft und Technik so zu präzisieren, daß 
daraus die Schlußfolgerungen für die weitere Profi
lierung der Universitäten und Hochschulen sowie 
ihrer Sektionen, für die Entwicklung der Hoch
schulforschung und der Aus- und Weiterbildung 
gezogen werden können. Sie unterstützen durch 
eigene Vorschläge das Ministerium für Hoch- und 
Fachschulwesen bei der Profilierung der Universi
täten, Hochschulen und ihrer Sektionen auf der 
Grundlage der Prognose von Wissenschaft und 
Technik sowie der Strukturkonzeption des Minister
rates.
Die Ministerien, WB, Kombinate und Großbetrie
be erhalten im Prozeß der Durchführung der Hoch
schulreform eine große Verantwortung. Sie sind 
verpflichtet, die sich aus ihren prognostischen Un
tersuchungen ergebenden Konsequenzen für die 
Hochschulforschung und die Heranbildung von wis
senschaftlichen Kadern auszuarbeiten und dem Mi
nisterium für Hoch- und Fachschulwesen bzw. den 
Partnerhbchschulen zu übergeben. Sie beeinflussen 
durch die Aufgabenstellung in der Forschung sowie 
die aktive Teilnahme an der inhaltlichen Gestal
tung der Aus- und Weiterbildung die ständige Ent
wicklung und Vervollkommnung des Profils der 
Hochschulen und ihrer Sektionen.
Durch eine hohe Qualität der in der Praxis durch
zuführenden Studienabschnitte tragen sie unmittel
bar zur Ausbildung hochqualifizierter sozialistischer 
Persönlichkeiten bei. Durch die Verbesserung der 
Kaderbedarfsplanung, die Hilfe und Unterstützung 
bei der Studienwerbung, Berufslenkung und Dele
gierung sowie die langfristige vertragliche Vorbe
reitung des Absolventeneinsatzes, insbesondere von 
Frauen und Mädchen, wirken sie verantwortlich 
bei der systematischen und raschen Erhöhung des 
Anteils der Hochschulkader in den strukturbestim
menden Zweigen mit. Für den Einsatz der Absol
venten sind die gesetzlichen Bestimmungen in der 
Richtung zu verbessern, daß die Verantwortung der 
Industriezweige erhöht wird. Insbesondere ist auf 
der Grundlage einer langfristigen Kaderbedarfs
planung zu sichern, daß delegierte Studenten in ih
ren Kombinaten, WB bzw. Großbetrieben einge
setzt werden.
Durch den planmäßigen und vertraglich zu regeln
den Austausch von hochqualifizierten Fachleuten 
zwischen Praxis und Hochschulen fördern sie maß
geblich die Entwicklung des Bestandes an wissen
schaftlich und praktisch erfahrenen Hochschulleh
rern. Sie gewährleisten durch entsprechende mate

rielle und finanzielle Mittel den notwendigen Aus
bau und die Erweiterung des wissenschaftlichen 
Potentials ihrer Partnerhochschulen und Sektionen.
Die Industrieministerien tragen insbesondere die 
Verantwortung dafür, daß die wissenschaftliche 
Arbeit der Technischen Hochschulen und Ingenieur
hochschulen entsprechend ihrem Profil mit dem 
Reproduktionsprozeß der Industriezweige, VVB 
und Kombinate verknüpft wird.
Die enge Verflechtung der Technischen Hochschu
len und Ingenieurhochschulen mit der Industrie 
und die konsequente Gestaltung ihrer wissenschaft
lichen Profile entsprechend den strukturbestim
menden Aufgaben der Volkswirtschaft sind für 
Qualität und Dauer der Ausbildung der Studenten, 
für die Weiterbildung der Hoch- und Fachschul
kader des entsprechenden Industriezweiges und für 
die Erarbeitung des wissenschaftlichen Vorlaufs 
von großer Bedeutung.
Im Zusammenhang mit der Ausarbeitung des Funk
tionsmodells der Leitung des volkswirtschaftlichen 
Reproduktionsprozesses durch den Ministerrat so
wie einer modernen Wissenschaftsorganisation sind 
das Zusammenwirken des Ministeriums für Hoch- 
und Fachschulwesen mit den anderen zentralen 
Staatsorganen und deren spezifische Verantwor
tung zu präzisieren und das Statut des Ministe
riums für Hoch- und Fachschulwesen vorzulegen.

2. Die Universitäten und Hochschulen planen und lei
ten eigenverantwortlich auf der Grundlage der 
staatlichen Pläne die Aufgaben in der Forschung, 
Lehre und Erziehung. Durch die Entwicklung einer 
eigenen prognostischen Tätigkeit und deren Ver
bindung mit der prognostischen Arbeit des For
schungsrates und seiner Arbeitsgruppen, der VVB, 
Kombinate und Großbetriebe sowie der Einrichtun
gen anderer gesellschaftlicher Bereiche sichern sie, 
daß auf der Grundlage von Analysen der Entwick
lungstendenzen auf den profilbestimmenden Ge
bieten der für die inhaltliche Gestaltung der For
schung und Lehre und die Erzielung von Spitzen
leistungen erforderliche wissenschaftliche Vorlauf 
geschaffen wird. Dabei stützen sie sich auf eigene 
Analysen des Welthöchststandes und eigene For
schungsergebnisse sowie auf die Ergebnisse gemein
samer prognostischer Untersuchungen mit ihren 
Partnern in der Industrie, im Bauwesen usw.
Das Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen 
und die anderen Ministerien unterstützen die pro
gnostische Tätigkeit der Hochschulen durch die re
gelmäßige Übermittlung von Informationen, die 
sich aus den zentralen Prognosen ergeben. Die 
Hochschulen tragen durch ihre eigene prognostische 
Arbeit entscheidend dazu bei, die zentralen Pro
gnosen zu präzisieren.
Auf der Grundlage der Prognosen und in engem 
Zusammenwirken mit ihren Kooperationspartnern 
sichern die Universitäten und Hochschulen entspre
chend dem Integrationsprozeß der Wissenschaft den 
konzentrierten und effektivsten Einsatz der ver
fügbaren Mittel und Kräfte auf die für die Ent
wicklung der Gesellschaft und der Volkswirtschaft 
entscheidenden Aufgaben in der Forschung sowie 
der Aus- und Weiterbildung. In Zusammenarbeit 
mit den gesellschaftlichen Organisationen wie der 
FDJ, dem FDGB, dem Deutschen Kulturbund, der 
Kammer der Technik fördern sie die Entfaltung


